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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1983

Norm

StGB §42 Abs1 Z1

StGB §42 Abs1 Z3 Fall2

Rechtssatz

Bei einer durch das gezielte Nachwerfen eines Gummihammers aus geringer Entfernung hervorgerufenen (mit einer

einwöchigen Gesundheitsstörung des Opfers verbundenen) Körperverletzung ist geringe Schuld zu verneinen und das

Strafbarkeitserfordernis aus generalpräventiven Gründen zu bejahen.
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